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Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg 
 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Benutzung der öffentlichen Ent-
wässerungseinrichtung des Wasserversorgungs- und Abwasserzweckver-

bandes Sonneberg (Entwässerungssatzung – EWS -) 
 

vom 27.07.2016 
 
 
 

Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Sonneberg erlässt aufgrund der §§ 16, 20 
und 23 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), der §§ 19 und 20 der Fassung der Neubekannt-
machung der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – 
ThürKO-) vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 3. Dezem-
ber 2015 (GVBl. S. 183) sowie des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) in der Fassung vom 18. 
August 2009 (GVBl. S. 648), folgende Satzung: 
 

Artikel 1 

Änderungen 

 

Die Satzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Wasserversor-
gungs-und Abwasserzweckverbandes Sonneberg (Entwässerungssatzung – EWS) vom 
18.04.2016 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.04.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt 
des Landkreises Sonneberg Ausgabe 4/2016 vom 30.04.2016) wird, wie folgt, geändert: 
 

1. § 22 Haftung  

 
§ 22 erhält folgende Fassung: „   

§ 22 
Haftung 

 
(1) Der Wasserzweckverband haftet unbeschadet des Absatzes 3 nicht für Schäden, die auf 

solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Aus-
führung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 
gilt insbesondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 
 

(2) Kann die Fäkalschlammentsorgung als Teil der dezentralen Entwässerungseinrichtung 
wegen höherer Gewalt, Betriebsstörung, Witterungseinflüssen oder ähnlichen Gründen 
sowie wegen behördlicher Anordnungen nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt wer-
den, haftet der Wasserzweckverband unbeschadet Absatz 3 nicht für die hierdurch her-
vorgerufenen Schäden, unterbliebene Maßnahmen werden baldmöglichst nachgeholt. 

 
(3) Der Wasserzweckverband haftet für Schäden, die sich aus dem Benutzen der jeweiligen 

Entwässerungseinrichtung ergeben nur dann, wenn einer Person, deren sich der Wasser-
zweckverband zur Erfüllung seiner Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder grobe Fahrläs-
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sigkeit zur Last fällt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Schutzgüter Leib, Le-
ben und Gesundheit.  

 
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung 

der jeweiligen Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu 
sorgen. Gleiches gilt für die Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
(5) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, 

haftet gegenüber dem Wasserzweckverband für alle ihm dadurch entstehenden Schäden 
und Nachteile. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch den mangelhaften 
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlusses verur-
sacht werden, soweit dieser nach § 12 vom Grundstückseigentümer herzustellen, zu er-
neuern, zu ändern und zu unterhalten ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner.“ 

 

2. § 29 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
§ 29 erhält folgende Fassung: „  

§ 29 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung für die Benutzung der öffentlichen Ent-

wässerungseinrichtung des Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverbandes Sonne-
berg (Entwässerungssatzung –EWS-) vom 03.12.2009 und deren 1. Änderung vom 
22.11.2010 außer Kraft. 
 

(3) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Satzung für die öffentliche Fäkalschlamment-
sorgung des Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverbandes Sonneberg (Fä-
kalschlammentsorgungssatzung – FES -) vom 01.09.2003 und deren 1.  Änderung vom 
22.11.2010 außer Kraft.“ 
 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungsein-
richtung des Wasserversorgungs-und Abwasserzweckverbandes Sonneberg (Entwässerungssat-
zung – EWS) tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

 
 
Sonneberg, den 27.07.2016 
 
Wasserversorgungs- und Abwasserzweck- 
verband Sonneberg 
 
 
 
Kurtz       (Dienstsiegel) 
Verbandsvorsitzender  


